
                

 

 
    
 
                    

  
 

 

 

Leitfaden gegen Korruption 
für Führungskräfte 

 

Führungskräfte haben Vorbildfunktion für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es 

zählt zu den Führungsaufgaben, Korruptionsgefahren entgegenzuwirken und kor-

rupte Verhaltensweisen aufzudecken.  

 

Der vorliegende Leitfaden soll Sie in Ihrer Führungsfunktion unterstützen; er zeigt 

Einfallstore für Korruption auf und gibt Hinweise für das verantwortungsbewusste 

Verhalten von Vorgesetzten. 

 

1. Werden Sie sensibel für Korruption. Prüfen Sie ernsthaft, ob es Korrup-
tion in Ihrem Bereich geben könnte. 
 
Korruption kann grundsätzlich in jedem Bereich auftreten. Eine grobe Ein-

schätzung, wie hoch die mit bestimmten Tätigkeiten verbundene Korruptions-

gefahr ist, kann anhand der folgenden Definitionen getroffen werden: 

 

Korruptionsgefährdet ist jeder Dienstposten, bei dem durch das Verhalten ei-

nes dort Beschäftigten oder durch eine dort getroffene Entscheidung 

• ein außerhalb der Dienststelle stehender Dritter 

• einen materiellen oder immateriellen Vorteil erhält oder durch die ein Nach-

teil von ihm abgewendet wird. 

 

Eine besondere Korruptionsgefährdung liegt vor, wenn der mögliche Vorteil 

oder Nachteil für einen Dritten von besonderer Bedeutung ist und der Dienst-

posten mit einer der folgenden Tätigkeiten verbunden ist: 

• häufige Außenkontakte zu einem bestimmten Personenkreis, der von der 

Entscheidung des Beschäftigten Vor- oder Nachteile zu erwarten hat, insb. 

bei Kontroll- und Aufsichtstätigkeiten, 

• Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln zur Vergabe von Aufträgen in größe-

rem Umfang,  
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• Vorbereitung und Entscheidung über die Vergabe von öffentlichen Aufträ-

gen in größerem Umfang und von Fördermitteln/Subventionen in größerem 

Umfang (z. B. Bauförderung, Agrarsubventionen), 

• Erteilung von Genehmigungen, Erlaubnissen, Bewilligungen (z. B. Bau-, 

Gewerbe- und Gaststättenrecht, Ausländerrecht),  

• Festsetzung und Erhebung von Gebühren und Abgaben, die Dritte in grö-

ßerem Umfang belasten, 

• Bearbeitung von Vorgängen mit behördeninternen Informationen, die für 

Dritte nicht bestimmt sind und für Dritte von besonderer Bedeutung sind. 

 

Die Einschätzung, ob ein Arbeitsplatz (besonders) korruptionsgefährdet ist, 

beruht allein auf objektiven, aufgabenbezogenen Merkmalen. Sie gilt unab-

hängig vom jeweiligen Stelleninhaber.  

 

2. Machen Sie Ihre Ablehnung gegen Korruption deutlich. 
 
Zeigen Sie auf, dass Ihre persönlichen Wertmaßstäbe und Ihre Orientierung 

an ethischen Grundsätzen Werte sind, die durch wirtschaftliche Anreize nicht 

berührt werden können. 

 

3. Lassen Sie sich zum Thema Korruptionsprävention fortbilden. Machen 
Sie sich mit den Erscheinungsformen der Korruption vertraut. 
 
Nutzen Sie Angebote der Dienststelle, sich über Erscheinungsformen, Gefah-

rensituationen, Präventionsmaßnahmen, strafrechtliche sowie dienst- oder ar-

beitsrechtliche Konsequenzen fortbilden zu lassen. Fortbildung wird Sie quali-

fizieren, mit dem Thema „Korruption“ in der richtigen, gesetzestreuen Weise 

umzugehen.  

 

4. Wenden Sie die Regeln für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch für 
sich selbst konsequent an. 
 
Führungskräfte werden unglaubwürdig, wenn sie die Verhaltensregeln, die für 

ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gelten, für sich selbst nicht konsequent 

anwenden. Sie schaffen einen Nachahmungseffekt, der u. U. den Nährboden 

für Korruption bereitet. Beschäftigte werden sich auch nicht vertrauensvoll mit 
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Hinweisen auf Unrechtshandlungen an Vorgesetzte wenden, die selbst 

Rechtsvorschriften missachten. 

 

5. Hinterfragen Sie kritisch alle „Privilegien“, die Sie haben. 
 
Fragen Sie sich, ob es sich in jedem Fall um Repräsentationspflichten oder 

Höflichkeitsgesten handelt oder ob Einfluss auf Ihre Arbeit genommen werden 

soll. Auch jeder Anschein von Parteilichkeit soll vermieden werden. 

 

6. Sensibilisieren Sie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Bezug auf 
Korruptionsgefahren und weisen Sie sie auf das richtige Verhalten in 
Korruptionssituationen hin. Stärken Sie das Problem-, Verantwortungs- 
und Unrechtsbewusstsein. 
 
Sprechen Sie mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in regelmäßigen Ab-

ständen anhand des „Verhaltenskodex gegen Korruption“ über die Verpflich-

tungen, die sich aus dem Verbot der Annahme von Belohnungen und Ge-

schenken nach § 42 BeamtStG oder den entsprechenden tariflichen Vorschrif-

ten, aber auch aus den Art. 20, 21 BayVwVfG (Interessenkollision) ergeben. 

Dabei ist es wichtig, Akzeptanz für Präventionsmaßnahmen gegen Korruption 

unter allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu schaffen und klarzustellen, 

dass Korruptionsprävention nicht auf Argwohn beruht, sondern einen Schutz 

für sie darstellt. 

 

Stellen Sie sicher, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über ein Exem-

plar der Richtlinie zur Verhütung und Bekämpfung von Korruption in der öf-

fentlichen Verwaltung (Korruptionsbekämpfungsrichtlinie) verfügen oder zu-

mindest uneingeschränkt Zugriff haben. Weisen Sie in geeigneter Form auf 

die Richtlinie hin und dokumentieren Sie dies gegebenenfalls 

– bei Beginn des Beschäftigungsverhältnisses, 

– bei einem Wechsel des Aufgabenbereichs, 

– bei sonstigen wesentlichen Änderungen des Beschäftigungsverhältnisses. 

 

Darüber hinaus sollte die Korruptionsbekämpfungsrichtlinie auch anlassunab-

hängig, beispielsweise bei Fortbildungsveranstaltungen oder Mitarbeiterge-

sprächen, angesprochen werden. 
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7. Die Korruptionsbekämpfung erfordert eine aufmerksame und konse-
quente Dienst- und Fachaufsicht. 
 
Machen Sie sich bewusst, dass es bei Korruption im Allgemeinen keinen be-

schwerdeführenden Geschädigten gibt und deshalb die Aufdeckung von Kor-

ruptionshandlungen erschwert ist. Die Korruptionsbekämpfung muss sich 

deshalb ganz wesentlich auf Ihre Sensibilität und die Sensibilisierung Ihrer 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stützen. Sie fordert in hohem Maße Ihre Füh-

rungskompetenz. Ein kumpelhafter Führungsstil oder eine „Laissez-faire“-

Haltung können in besonders korruptionssensiblen Bereichen verhängnisvoll 

sein.  

 

Achten Sie besonders darauf, das Abschotten oder eine Verselbständigung 

einzelner Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter zu vermeiden. Überprüfen Sie 

stichprobenweise das Einhalten vorgegebener Ermessensspielräume und op-

timieren Sie die Vorgangskontrolle, indem Sie z. B. Kontrollmechanismen 

(Wiedervorlagen o. ä.) in den Geschäftsablauf einbauen. 

 

Als Anhang sind diesem Leitfaden Korruptionsindikatoren beigefügt, die Ihnen 

helfen sollen, Anhaltspunkte korruptiven Verhaltens besser zu erkennen. 

 

8. In besonders korruptionsgefährdeten Arbeitsgebieten erfordert Korrup-
tionsprävention auch eine erhöhte Fürsorge für Ihre Mitarbeiter. 
 
Berücksichtigen Sie stets die erhöhte Gefährdung des Einzelnen. Auch der 

Dialog mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist ein Mittel der Fürsorge. 

Beachten Sie dienstliche und private Probleme Ihrer Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter. Sorgen Sie für Abhilfe z. B. durch Entbindung eines Mitarbeiters oder 

einer Mitarbeiterin von einer Aufgabe im Einzelfall, wenn Ihnen Interessenkol-

lisionen durch eine Nebentätigkeit des Mitarbeiters oder durch Tätigkeiten 

seiner Angehörigen bekannt werden (vgl. Art. 21 BayVwVfG). Besondere 

Wachsamkeit ist bei erkennbarer Überforderung oder Unterforderung des 

Einzelnen geboten. Ihre erhöhte Aufmerksamkeit verlangt es, wenn Ihnen 

persönliche Schwierigkeiten (z. B. Suchtprobleme, Hang zu teuren, schwer zu  
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finanzierenden Hobbys) oder eine Überschuldung einer Mitarbeiterin oder ei-

nes Mitarbeiters bekannt werden; Beschäftigte, deren wirtschaftliche Verhält-

nisse nicht geordnet sind, sollten im Beschaffungswesen sowie auf Dienstpo-

sten, auf denen sie der Gefahr einer unlauteren Beeinflussung durch Dritte 

besonders ausgesetzt sind, nicht verwendet werden. Schließlich müssen Sie 

auch auf offen vorgetragene Unzufriedenheit mit dem Dienstherrn reagieren 

und versuchen, die Ursachen zu beseitigen oder – sofern dies nicht möglich 

ist – Verständnis dafür zu wecken. Interne Hinweisgeber, die Kenntnisse oder 

Beobachtungen von korruptiven Verhaltensweisen melden, sind vor Herab-

setzungen wie „Nestbeschmutzer“ o. ä. zu schützen. Der Vertrauensschutz 

gegenüber den Kolleginnen und Kollegen ist zu wahren. 

 

9. Achten Sie auf eine klare Festlegung der Entscheidungsspielräume. 
 
Sorgen Sie für übersichtliche Arbeits- und Entscheidungsabläufe, eine klare 

Abgrenzung der Zuständigkeiten und Entscheidungsbefugnisse. Erörtern Sie 

mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Delegationsstrukturen, die 

Grenzen der Ermessensspielräume und die Notwendigkeit von Mitzeich-

nungspflichten. Ist in besonders korruptionsgefährdeten Tätigkeitsbereichen 

die Vorgangsbearbeitung nach numerischen oder Buchstabensystemen auf 

Sachbearbeiter aufgeteilt, ist darauf zu achten, dass keine verfestigten Struk-

turen zwischen den Beschäftigten und Dritten entstehen. Dies kann z. B. 

durch Einzelzuweisung nach dem Zufallsprinzip oder wiederholten Wechsel 

der Nummern- oder Buchstabenzuständigkeiten erfolgen. 

 

Realisieren Sie – wenn irgend möglich – das Mehr-Augen-Prinzip auch in Ih-

rem Verantwortungsbereich, z. B. durch die Bildung von Arbeitsteams bzw. 

-gruppen. In Einzelfällen kann es auch geboten sein, dass Ortstermine, Kon-

trollen vor Ort usw. von zwei Beschäftigten gemeinsam wahrgenommen wer-

den. Um das Mehr-Augen-Prinzip bei der Abwicklung des Parteiverkehrs ein-

zusetzen, bieten sich offene Besucherbereiche oder „gläserne Büros“ an. 

Lässt sich das wegen der tatsächlichen Umstände nicht realisieren, können 

Sie Stichprobenkontrollen einführen. 
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Ist in Ihrer Dienststelle die Zweierbelegung von Diensträumen nicht unge-

wöhnlich, so nutzen Sie dies ebenfalls zur Prävention in besonders korrupti-

onsgefährdeten Arbeitsgebieten, z. B. durch gelegentlichen Wechsel der 

Raumbesetzungen (auch ohne Aufgabenänderung für die Beschäftigten). 

 

10. Handeln Sie bei Verdacht auf Korruption sofort. 
 
Erhalten Sie nachvollziehbare Hinweise auf korruptes Verhalten, haben Sie 

den Indizien nachzugehen und den Dienstvorgesetzten (Behördenleiter) un-

verzüglich zu unterrichten. Achten Sie dabei darauf, dass spätere Ermittlun-

gen der Strafverfolgungsbehörden nicht gefährdet werden, z. B. dadurch, 

dass ein Tatverdächtiger gewarnt wird. 

 

Respektieren Sie, soweit möglich, einen Wunsch des Hinweisgebers nach 

Vertraulichkeit. 

 

Wenden sich Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter mit einem Hinweis an Sie, 

schützen Sie diese vor Vorwürfen und Anfeindungen aus dem Kollegenkreis. 

Es handelt sich nicht um „Nestbeschmutzer“, sondern in der Regel um Mitar-

beiter, denen an einer sauberen Verwaltung gelegen ist. Soweit es sich je-

doch offensichtlich um haltlose Vorwürfe handeln sollte, sollten Sie dies den 

Hinweisgebern gegenüber auch deutlich zum Ausdruck bringen. 

 

Der Dienstvorgesetzte hat, ggf. in Abstimmung mit der vorgesetzten Dienst-

stelle, einen konkreten strafrechtlich relevanten Korruptionsverdacht den 

Strafverfolgungsbehörden unverzüglich anzuzeigen; außerdem sind in Ab-

stimmung mit den Strafverfolgungsbehörden behördeninterne Ermittlungen 

und vorbeugende Maßnahmen gegen eine Verschleierung einzuleiten (z. B. 

Entzug bestimmter laufender oder abgeschlossener Vorgänge, Sicherung des 

Arbeitsraums, der Aufzeichnungen mit dienstlichem Bezug oder der Arbeits-

mittel). 

 

Die Dienststellen unterstützen die Strafverfolgungsbehörden in ihrer Ermitt-

lungsarbeit – insbesondere bei der Vorbereitung von Durchsuchungen und 

Beschlagnahmen sowie der Auswertung sichergestellten Materials. 
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Nach Unterrichtung der Strafverfolgungsbehörden haben die Dienststellen al-

les zu unterlassen, was die Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden ge-

fährden könnte, insbesondere führen sie ohne Abstimmung mit den Strafver-

folgungsbehörden keine eigenen Ermittlungen zur Aufklärung des Sachver-

halts. 

 

Denn:  
 

Korruption schadet dem Rechtsstaat und dem Ansehen seiner Beschäftigten 
 

Korruption führt zu hohen volkswirtschaftlichen Schäden 
 

Korruption ist kein Kavaliersdelikt, sondern strafbares Verhalten 
 

Korruption kann schon mit kleinen Gefälligkeiten anfangen 
 

 



                

 

 
    
 
                    

 

 

 

Anlage 
Anzeichen für Korruption, Warnsignale 
 

Korruptes Verhalten ist häufig an typischen Korruptionssignalen zu erkennen.  

Keiner der Indikatoren ist ein Nachweis für Korruption. Die Indikatoren können 

Warnsignale im Hinblick auf Korruptionsgefährdung sein, z. B. wenn sie stark aus-

geprägt sind oder häufiger oder in Kombination mit anderen auftreten. Für sich 

alleine betrachtet haben sie allerdings nur eine geringe Aussagekraft und lassen 

nicht zwangsläufig auf ein Fehlverhalten schließen. Unter Umständen können sie 

sogar Anhaltspunkte für eine positive Arbeitseinstellung sein. Die Bewertung von 

Indikatoren ist daher im Einzelfall mit größter Sorgfalt durchzuführen. Die vielfälti-

gen Erscheinungsformen der Korruption führen dazu, dass Indikatorenkataloge, 

wie im Folgenden beispielhaft dargestellt, nicht den Anspruch auf Vollständigkeit 

erheben und in unterschiedlichen Gefährdungsbereichen voneinander abweichen 

können. 

 

Wenn ein Verhalten auffällig erscheint oder Hinweise von Dritter Seite erfolgen, ist 

im Einzelfall zu prüfen, ob ein konkreter Korruptionsverdacht gerechtfertigt ist. 

 

1. Indikatoren in der Vorgangsbearbeitung 

• Umgehen oder „Übersehen“ von Vorschriften; Häufung kleiner Unregelmä-

ßigkeiten;  

• Mangelnde Transparenz behördlicher Unterlagen, Abweichung zwischen 

tatsächlichem Vorgangsablauf und späterer Dokumentation, Verheimlichen 

von Vorgängen; 

• Eingänge ohne erforderlichen Eingangsstempel (Eingang „über die persön-

liche Schiene“); 

• Ungewöhnliche Entscheidungen ohne nachvollziehbare Begründung, un-

terschiedliche Bewertungen und Entscheidungen bei Vorgängen mit glei-

chem Sachverhalt und verschiedenen Antragstellern, Missbrauch von Er-

messensspielräumen; plötzlicher Meinungswandel; 

• Oberflächliche Vorgangsbearbeitung (häufiges Übersehen von Details); 
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• Parteinahme für einen bestimmten Dritten bei Entscheidungen, die nicht 

zum eigenen Zuständigkeitsbereich gehören; 

• Erteilung von Genehmigungen (z. B. mit Befreiung von Auflagen) unter 

Umgehung anderer zuständiger Stellen; 

• Auffällig abweichende Arbeitszeiten von Vorgängen, insb. auffällig kurze 

Bearbeitungszeit bei einzelnen begünstigenden Entscheidungen; 

• Bearbeitung durch Führungskräfte ohne Beteiligung eines Sachbearbeiters. 

 

2. Indikatoren in Bezug auf Außenkontakte 

• „kumpelhafter“ Umgangston, auffallend entgegenkommende Behandlung 

oder auffallende Nachgiebigkeit bei Verhandlungen mit Antragstellern oder 

Auftragnehmern; 

• Ausspielen von (vermeintlichen) Machtpositionen durch Unternehmen; 

• Häufige „Dienstreisen“ zu bestimmten Firmen (auffallend insb. dann, wenn 

eigentlich nicht erforderliche Übernachtungen anfallen); 

• „permanente Firmenbesuche“ von Unternehmen in der Dienststelle (bei ei-

nem bestimmten Entscheidungsträger oder Sachbearbeiter) und Vorspra-

che bestimmter Unternehmen nur dann, wenn „ihr“ Dienststellenangehöri-

ger anwesend ist; 

• Lange Dauer der Geschäftsbeziehung, „Hoflieferantentum“, wiederkehren-

de Bieterkreise, Einschaltung stets gleicher Planungsbüros bei stets glei-

chem Nutzer; 

• reibungsloser Verwaltungsablauf in Bereichen, in denen typischerweise mit 

Konflikten zu rechnen ist; 

• Stillschweigende Duldung von Fehlverhalten, insb. bei rechtswidrigem Ver-

halten, Ausbleiben von behördlichen (Re-)Aktionen; 

• Ausbleiben von Reaktionen auf Verdachtsmomente oder Vorkommnisse; 

Fehlende Vorgangskontrolle dort, wo sie besonders notwendig wäre. 

 

3. Indikatoren im Verhalten 

• Abschirmen des Aufgabenbereichs z. B. durch Anwesenheit bei Krankheit 

und Verzicht auf Urlaub (Unabkömmlichkeit), Mitnahme von Vorgängen 

nach Hause, gezielte Umgehung von Kontrollen; 

• Gezielte Ausschaltung oder Umgehung von Kontrollen; 
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• Aufkommende Verschlossenheit; plötzliche Veränderungen im Verhalten 

gegenüber Kollegen und Vorgesetzten, atypisches, nicht erklärbares Ver-

halten (z. B. aufgrund eines bestehenden Erpressungsverhältnisses bzw. 

schlechten Gewissens);  

• Sich plötzlich ändernder und unerklärlich aufwendiger Lebensstil, Vorzei-

gen von Statussymbolen; 

• Prahlen mit Kontakten im dienstlichen und privaten Bereich, Geltungssucht; 

• auffällige private Kontakte zwischen dem Beschäftigten und Antragstellern 

oder Bietern (z. B. Kapitalbeteiligung); 

• Ausübung von Nebentätigkeiten ohne entsprechende Genehmigung bzw. 

Anzeige, Nebentätigkeiten von Beschäftigten oder Tätigkeit ihrer Angehöri-

gen für Firmen, die gleichzeitig Auftragnehmer oder Antragsteller der öf-

fentlichen Verwaltung sind; 

• Inanspruchnahme von Vergünstigungen durch Dritte (z. B. Sonderkonditio-

nen beim Einkauf, Einladungen); 

• unerklärlicher Widerstand gegen eine Aufgabenänderung oder eine Umset-

zung, insb. wenn sie mit einer Beförderung bzw. Gehaltsaufbesserung oder 

zumindest der Aussicht darauf verbunden wäre 

• plötzliches Interesse für Entscheidungen eines anderen Sachgebiets ohne 

dienstlichen Grund; 

• Fehlende oder abnehmende Identifikation mit dem Dienstherrn oder den 

Aufgaben, „Innere Kündigung“, Gefühl der Unterbezahlung; 

• Fehlendes Unrechtsbewusstsein bei dienstlichen Fehlern; 

• Persönliche Probleme (z. B. Alkohol-, Drogen- oder Spielsucht, Überschul-

dung, Frustration). 

 

4. Organisationsbezogene Indikatoren 

• Aufgabenkonzentration auf eine Person (insb. auf eigenen Wunsch); 

• Stets gleiche Personalkonstellation (z. B. Bauleiter/Bauaufseher); 

• Räumliche Auslagerung mit einhergehendem Mangel an Kontrolle;  

• Zu große unkontrollierte Entscheidungsspielräume; 

• Durchschaubares Kontrollsystem, unzureichende Kontrollstrukturen, feh-

lende Kontrollmöglichkeiten; 

• Schwer verständliche Vorschriften, Fachwissen auf wenige Beschäftigte 

konzentriert, unzureichende fachliche Spezialisierung der Kontrolleure; 
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• Wirtschaftliche Verflechtungen; 

• Andeutungen auf Unregelmäßigkeiten, sei es im Kollegenkreis oder von 

außen. 

 

5. Indizien im Zusammenhang mit Vergabeverfahren (Korruption und 
Preisabsprachen) 

5.1 Planungsphase/Einschaltung freiberuflicher Tätiger (FBT) 

• Unsachgemäße (überhöhte) Kostenvoranschläge; 

• Erhebliche bzw. wiederholte Überschreitung der vorgesehenen Auftrags-

werte; 

• Verdeckte Planung durch Externe (Bieter); 

• Lückenhafte Planung als Vergabegrundlage; 

• Beschaffungen zum marktunüblichen Preis; unsinnige Anschaffungen; Ab-

schluss langfristiger Verträge ohne transparenten Wettbewerb mit für die 

Dienststelle ungünstigen Konditionen; 

• Auftragssplitting mittels mehrerer Bestellscheine zwecks Umgehung vorge-

schriebener Vergabeverfahren. 

 

5.2 Leistungsbeschreibung 

• Zu kurz bemessene Angebotsfrist; 

• Zu kurz bemessene Ausführungsfrist; 

• Unangemessene Vertragsbedingungen;  

• Ungewöhnliche Vorgaben (Vorgabe bestimmter Stoffe, Fabrikate, Teile  

oder Bauweisen). 

 

5.3 Ausschreibung 

• Unsachgemäße Ausschreibungsart: Bevorzugung Beschränkter Ausschrei-

bung oder Freihändiger Vergaben; Splitten von Aufträgen, um Freihändige 

Vergaben zu ermöglichen; Vermeiden des Einholens von Vergleichsange-

boten; 

• Beteiligung nur ortsansässiger Firmen; 

• Verwendung vieler Bedarfs-/Wahlpositionen sowie von sog. Scheinpositio-

nen (Position kommt nicht zur Ausführung) und „Luftpositionen“ (Position in 

anderer Position bereits enthalten). 
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5.4 Von Angebotsabgabe bis Zuschlag/Auftrag 

• Angebotspreise, die bei sonst geringer Streuung aus dem Rahmen fallen;  

• Fehlende Angebotsvielfalt, insb. wenn trotz vieler Bewerber nur wenige 

Angebote eingehen; 

• Einzelpreise verschiedener Angebote sind gleich oder unterscheiden sich 

von einander durch einen konstanten Zuschlag, gleiche Fehler in mehreren 

Angeboten, nicht angemessene Einzelpreise in den Angeboten, Spekulati-

onspreise, „Mischkalkulation“ (aus spekulativ niedrigen und spekulativ ho-

hen Einheitspreisen), manipulierbare Preiseinträge; 

• Positionen ohne Preiseintrag; nicht verlesene Preisnachlässe; nicht ge-

kennzeichnete Nachlassschreiben/Nebenangebote; 

• Ein oder zwei Angebotspreise fallen bei sonst geringer Streuung aus dem 

Rahmen; 

• „Stille“ Arbeitsgemeinschaften, d. h. hoher Ausführungsanteil durch Subun-

ternehmen; günstigstes Angebot durch Bietergemeinschaft bei geringem 

Bauumfang; 

• Wertung nicht zugelassener Nebenangebote; 

• Wertung zweifelhafter Nachlässe/Angebote; 

• Unzulässige (Preis-)Nachverhandlungen; 

• Aufhebung der Ausschreibung und freie Nachverhandlung; 

• Auffallend häufige Rechenfehler, Nachbesserungen in Leistungsverzeich-

nissen; 

• Fehlender Seitenübertrag, überschreiben, radieren, Tipp-Ex, Textlücken, 

unkorrekte Lochung und Siegelung; 

• Notizen im Leistungsverzeichnis; 

• Korrektur  des Submissionsangebots, insb. wegen Rechenfehlern; 

• Plötzliche Verfahrensbeschleunigung; 

• Leistungserweiterungen durch Bedarfspositionen und Nachträge; häufige 

oder aufwendige Nachträge, Auftragserweiterungen ohne gesonderte Aus-

schreibung;  

• Relative Häufigkeit der Zuschlagserteilung und Auftragsvergabe eines be-

stimmten Unternehmens durch bestimmte Beschäftigte. 
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5.5 Nach der Auftragserteilung (Vertragsabwicklung) 

• Unvollständige Liefer- und Leistungsnachweise; 

• Fehlende Übereinstimmung von Leistungsverzeichnis und ausgeführter 

Leistung; 

• Auffällig schnelle Zahlungsanweisung; 

• Keine Anforderung von Sicherheitsleistungen (Bürgschaften);  

• Unvollständige Rechnungsunterlagen; 

• Fortwährende Nichtbeachtung von Prüfungsbeanstandungen.
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